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V e r e i n s i n f o r m a t i o n e n 
 

Anlagen- und Bahnordnung, Preise, Arbeitsstunden, Hallenbelegung, 
Unfallverhütung 

 
 
 

 
 
 

Peiner Reit- und Fahrverein e.V. 
Postfach 16 11 
31206 Peine 
Telefon: 05171 – 5 23 68www.peiner-ruf.de 

1.Vorsitzender. Peter Illner Tel.: 0 51 72 - 93 40 58 

2.Vorsitzende: Stefanie Brewe Tel.: 0 51 71 – 76 98 56 

Reitlehrerin und Ansprechpartner: Hannah Tiede Tel.: 0 51 71 – 5 23 68 

http://www.peiner-ruf.de/
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Herzlich willkommen im Peiner Reit- und Fahrverein! 
 

Wir möchten Sie im Namen des Peiner Reit- und Fahrvereins ganz herzlich als neues 
Mitglied begrüßen. 

Wir bieten qualifizierten Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene auf unseren 
Schulpferden und auch auf eigenen Pferden an. 

Zu unserem Angebot gehören Vorbereitungskurse für die Prüfung zum Basispass, 
Reiterpass, Kleines und Großes Hufeisen sowie die Reitabzeichen III und IV. Zum weiteren 
Angebot gehören Spring- und Dressurkurse für Schulpferdereiter und Privatreiter. 

Jährlich finden unsere Vereinsmeisterschaften und unser Himmelfahrtsturnier statt. 

Unsere Jugendwartin Juliane Müller organisiert für die kleinen Reiter und Reiterinnen z. B. 
Faschings- und/oder Halloweenreiten, Ostereiersammeln, Zelten am Stall, Ausflüge oder 
auch Kurse zum Umgang und zur Pflege des Pferdes. 

Eine Weihnachtsfeier für Groß und Klein, sowie Weihnachtsreiten und Silvesterspringen 
runden das Jahresprogramm ab. 

Gerne nehmen wir Anregungen, Verbesserungen und auch Kritik entgegen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Peter Illner 
1. Vorsitzender Peiner Reit und –Fahrverein e. V. 

Steffi Brewe 
2. Vorsitzende Peiner Reit und –Fahrverein e. V. 

Juliane Müller 
Jugendwartin Peiner Reit und –Fahrverein e. V. 
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Arbeitsstundenregelung 
 

Zur Erhaltung und Instandsetzung der Vereinsanlage, wie auch eines intakten 
Vereinslebens, ist es erforderlich, dass die Reitanlage durch Arbeitseinsätze instandgesetzt 
bzw. instand gehalten wird. 
 
Von den aktiven Mitgliedern des Vereins sind daher ab dem 14. Lebensjahr pro 
Kalenderjahr 12 Arbeitsstunden zu erbringen. 
Aktive Mitglieder des Vereins sind solche Mitglieder, welche die Anlage des Vereins sowie 
seine Einrichtungen nutzen. 
 
Passive Mitglieder werden gebeten, auf freiwilliger Basis, ihre Arbeitskraft dem Verein zur 
Verfügung zu stellen, um ein intaktes Vereinsleben zu gewährleisten. 
 
Jedem aktivem Mitglied wird eine persönliche Arbeitskarte zur eigenen Übersicht der 
geleisteten Stunden ausgehändigt. Die Verantwortlichen der einzelnen Veranstaltungen 
zeichnen darauf während des Jahres die geleisteten Stunden ab. 
 
Die nicht geleisteten Stunden werden jedem aktivem Mitglied am Ende des Jahres in 
Rechnung gestellt. Ein Übertrag in das Folgejahr ist nicht möglich. 

14-17 Jahre  7,50€ pro nicht geleisteter Arbeitsstunde 
Ab 18 Jahre  10,-€ pro nicht geleisteter Arbeitsstunde 

Die möglichen Arbeitseinsätze sind in der Reithalle ausgehängt und werden auf der 
Homepage veröffentlicht. 
Jedes Mitglied ist für seine Arbeitskarte selbst verantwortlich. Die Arbeitskarte muss bis 
zum 15. Januar des Folgejahres unaufgefordert abgegeben werden. Bei Verlust oder 
Nichtabgabe werden die Stunden belastet. Die Arbeitskarte ist zu den Arbeitseinsätzen 
mitzubringen. Ein Nachtragen der Stunden ist bis max. 14 Tage nach dem Arbeitseinsatz 
möglich. 
Über eine Befreiung von der Arbeitsverpflichtung aus besonderen Gründen (z.B. länger 
währende Erkrankung), entscheidet der Vorstand. 
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Beispiele für Tätigkeiten auf die Arbeitsstunden angerechnet werden: 

 
 Teilnahme an ausgehängten Arbeitseinsätzen. 
 Helfen bei Veranstaltungen (Jagd, Turnieren, Zelten für Kinder, Osterfrühstück, Tag der 

offenen Tür usw.) Hierbei sind 3 Std. verpflichtend für jedes aktive Mitglied. 
(Mitgliederbeschluss vom 04.03.2011) 

 Führen Ferienpass (1,5 Std.) 
 Handtücher waschen in der Waschmaschine zuhause (1 Std.) 
 Schabracken, Satteldecken und Decken waschen (2-3 Std.) 
 Füttern von Hafer und Kraftfutter mittags (0,5 Std.) 

 
Tätigkeiten wie das Warten auf Trockner oder Waschmaschine, Hallenpflege und das 
säubern der Theke im Clubraum sowie das ausräumen des Geschirrspülers werden nicht 
angerechnet. 

 

Nach vorheriger Absprache mit den Verantwortlichen können auch andere Tätigkeiten 
angerechnet werden. 
 

 
Ansprechpartner für Arbeitsstunden sind: 
Sandra Pfeiffer 
Christine Hornbostel (c.hornbostel@peiner-ruf.de) 
Hannah Tiede 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.hornbostel@peiner-ruf.de
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Bahnordnung nach FN 
 

Bahnbezeichnung 
Einheitliche Bahnbezeichnungen und Regeln dienen der allgemeinen Verständigung. 
Ein Viereck zum Reiten von Dressurprüfungen kann zwei verschiedene Größen haben (20 x 
40 m oder 20 x 60 m). Üblicherweise wird in der Grundausbildung und beim Reiten von 
Aufgaben der Klassen E/A/L auf einem 20 x 40 m Viereck geritten. 
 
Die Markierungen sind wie folgt: 
Die Buchstaben A und C kennzeichnen jeweils die Mitte der kurzen Seiten. B und E (auch 
als H/B-Punkte = halbe Bahnpunkte bezeichnet) befinden sich Mitte der langen Seiten. D 
und G befinden sich auf der Mittellinie, jeweils zwischen den Wechselpunkten. 
Die 4 Wechselpunkte (M, F, K, H) sind jeweils 6 m von der kurzen Seite entfernt. Zusätzlich 
müssen die Zirkelpunkte mit einem Punkt (.) gekennzeichnet werden. Der Mittelpunkt wird 
mit ,,X“ bezeichnet. Er ist auch der siebte Zirkelpunkt. 

Bahnordnung 

Die Bahnordnung gewährleistet, dass die Reiter auf Übungsplätzen und in Reithallen 
gemeinsam ohne gegenseitige Behinderung üben und trainieren können. Folgende 
Bahnregeln müssen jedem Reiter bekannt sein: 
 
Vor dem Betreten einer Reitbahn, bzw. vor dem Öffnen der Tür vergewissert sich der 
Eintretende mit dem Ruf ,, Tür frei“ und durch Abwarten der Antwort des in der Bahn 
befindlichen Reitlehrers oder Reiters ,,Tür ist frei“ dass die Tür gefahrlos geöffnet werden 
kann. Das gleiche gilt für das Verlassen der Bahn. 
 
Auf- und Absitzen sowie Halten zum Nachgurten etc. erfolgt stets in der Mitte eines Zirkels 
oder auf der Mittellinie. 
 
Von anderen Pferden ist immer ein ausreichender Sicherheitsabstand nach vor-ne bzw. 
Zwischenraum zur Seite von mindestens. 3 Schritten (ca. 2,50 m) zu halten. 
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Schrittreitende oder pausierende Reiter lassen trabenden oder galoppieren-den Reitern den 
Hufschlag frei (Arbeitslinien). Es sollte erst auf dem 2. Huf-schlag zum Schritt oder Halten 
durchpariert werden. 
 
Reiter auf dem Zirkel geben Reiter auf dem 1. Hufschlag das Vorrecht: ,,Ganze Bahn“ geht 
vor ,,Zirkel“. Dies gilt auch, wenn auf beiden Händen durcheinander geritten wird. 
 
Wird gleichzeitig auf beiden Händen geritten, ist rechts auszuweichen. Den auf der linken 
Hand befindlichen Reitern gehört der Hufschlag, nicht jedoch, wenn sie auf dem Zirkel 
reiten (siehe vorherige Regel). 
 
Wird auf einer Hand geritten und Handwechsel angeordnet, bleiben die Reiter, die bereits 
den neuen Hufschlag erreicht haben, auf dem Hufschlag. Reiter, die den Handwechsel noch 
durchführen, weichen ins Bahninnere aus. 
 
Longieren von Pferden auf dem Übungsplatz oder in der Reitbahn ist nur mit 
Einverständnis aller anwesenden Reiter gestattet. Während des Reitunter-richts sollte nicht 
longiert werden, ebenfalls nicht, wenn mehr als 3 Reiter gleichzeitig trainieren. 
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Anlagenordnung 

 
Ordnung und Sauberkeit auf dem gesamten Gelände ist oberstes Gebot. 

 

 Für die Ordnung und Sauberhaltung der gesamten Reitanlage sind sowohl die 
Reitlehrer/innen, Boxenbesitzer und die Reiter/innen als auch alle passiven 
Vereinsmitglieder verantwortlich. 

 Jeder Anlagennutzer hat sich an die allgemeinen Bahnregeln und Bahnordnung zu 
halten. 

 Jeder Nutzer / Einsteller ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung für sein Pferd 
abzuschließen. 

 Jeder Nutzer / Einsteller ist verpflichtet sein Pferd regelmäßig zu impfen 
(insbesondere Influenza) und zu entwurmen. 

 Auf dem gesamten Gelände besteht ein Leinenzwang für Hunde. 

 Beschädigungen oder Verlust von Vereinseigentum sind unverzüglich der 
Reitlehrerin oder dem Vorstand zu melden. 

 Die Küche und der Tresenbereich sind so zu hinterlassen, wie sie vorgefunden 
wurden oder sauberer. Gebrauchte Gegenstände wie z. B. die Kochplatte oder Teller, 
sind sauber wieder an ihren Platz zurück zu stellen. 

 Wer Hufe in der Stallgasse oder vor der Reithalle, am Waschplatz oder vor dem 
Paddock auskratzt oder sonst irgendwo Schmutz hinterlässt, muss diesen sofort 
beseitigen. Im Winter ist rein getragener Schnee zu entfernen. Rutschgefahr! 

 Wer Pferde auf die Weide oder den Paddock stellt, bzw. reinholt, hat auch hier dafür 
zu sorgen, dass die Wege wieder gesäubert werden. 

 Mistkarren, -gabeln, Besen und Schaufeln etc. sind schnellstmöglich an ihren 
vorgesehenen Platz zurückzubringen. Unfallgefahr! 

 Vereinseigentum ist sorgfältig zu behandeln, dazu gehört auch das Säubern nach 
Gebrauch. 
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 Wer den Waschplatz benutzt, hat dafür Sorge zu tragen, dass keine 
Hinterlassenschaften der Pferde und Reiter/innen, egal welcher Art, liegen bleiben. 
Der Abfluss ist ständig frei von Stroh, Laub, Sand usw. zu halten damit er nicht 
verstopft. 

 Die Pferde dürfen nicht an den Gitterstäben der Boxen oder an den Wasserleitungen 
angebunden werden. Es versteht sich von selbst, dass man Pferde nicht am Zügel 
anbindet oder unbeaufsichtigt getrenst stehen lässt. 

 Pferde, die im Hallenvorraum angebunden sind, müssen unter Aufsicht sein. 

 Das Rauchen und der Umgang mit Feuer in der Stallgasse, der Reithalle, Clubraum 
und überall wo Heu und Stroh oder sonstige brennbare Materialen gelagert werden, 
ist verboten. 

 Zigarettenkippen sind in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. 

 Ebenso das freie Laufenlassen von Pferden und Hunden in der Reithalle. 

 Longieren in der Halle ist nur mit dem Einverständnis aller anwesenden Reiter/innen 
gestattet. Also bitte jedes Mal nachfragen! Dies gilt ebenfalls, wenn im Laufe der Zeit 
weitere Reiter/innen hinzukommen. Bitte auch bei der Nutzung von Stangen und 
Cavalettis so verfahren. 

 Nach dem Longieren sind der Longierzirkel und der Standplatz des Longenführers zu 
harken. 

 Bei Nutzung der Hindernisstangen auf dem Springplatz sind diese nach jeglichem 
Gebrauch wieder auf die Ständer/Auflagen zu legen, sonst verfaulen diese in 
kürzester Zeit. 

 Auf der Reitanlage hat sich jeder angemessen ruhig zu verhalten. Toben und Rennen 
im Stall und auf der Tribüne sowie das sitzen und klettern auf der Bande sind 
verboten. Eltern haften für ihre Kinder. 

 Reitbahn und Außenplätze sind im korrekten Zustand zu verlassen! Es ist 
abzuäppeln und sich gegebenenfalls an weiteren Hallenpflegemaßnahmen zu 
beteiligen. 

 Im Unterricht und bei Vereinsveranstaltungen ist das Reiten ohne normgerechte 
Reitkappe nicht gestattet. 
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 Die Reitanlage steht grundsätzlich zur Verfügung. Sperrungen wegen erforderlichen 
Arbeiten und bei Veranstaltungen werden durch einen Aushang bekannt gegeben. 

 Der Letzte, der abends die Stallungen verlässt, ist dafür zuständig, dass die 
Sattelkammern verschlossen und die Lichtquellen ausgeschaltet werden. 

 Ab 22 Uhr herrscht absolute Stallruhe. 
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Preise 
 
Vereinsbeitrag (jährlich) Stand 01.08.2009 
 

Der Einzug erfolgt in 2 Raten im Februar und Oktober des Beitragsjahres. 
 

Erwachsene ab 18 Jahre      80,00€ 
Aufnahmegebühr       40,00€ 
 
Ehepaare        148,00€ 
Aufnahmegebühr       71,00€ (bei gleichz. Eintritt) 
 
Jugendliche 12-17 Jahre      54,00€ 
Aufnahmegebühr        20,00€ 
jedes weitere jugendliche Familienmitglied   48,00€ 
 
Kinder bis 11 Jahre      37,00€ 
Aufnahmegebühr       15,00€ 
jedes weitere Kind       31,00€ 
 
Ermäßigungen Beschluss Mitgliederversammlung vom 5.3.2011 
Schüler/Studenten/Azubi      58,00€ (jährl. Nachweis erf.) 
Alleinerziehende       65,00€ 
 
Schnuppermitgliedschaft 4 Wochen    10,00€ 
 
Arbeitsstunden 
Ab 14 Jahre  pro nicht geleisteter Arbeitsstunde 7,50€  
Ab 18 Jahre  pro nicht geleisteter Arbeitsstunde 10,00€ 
 

Fördermitgliedschaft: 
Erwachsene        67,00€ 
Kinder und Jugendliche      43,00€
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Monatliche Boxenpreise ab 01.10.2011 

 
Jahresuntersteller im neuen Stall    235,00€ 
Jahresuntersteller im alten Stall (Hallenseite)  216,00€ 
Jahresuntersteller im alten Stall (Fensterseite)  225,00€ 
Monatsuntersteller im neuen Stall    245,00€ 
Monatsuntersteller im alten Stall (Hallenseite)  225,00€ 
Monatsuntersteller im alten Stall (Fensterseite)  235,00€ 
Tagesuntersteller       10,00€ 
 
Vorhaltegebühr in der Weidesaison pro Monat  80,00€ 
Vorhaltegebühr in der Wintersaison pro Monat  110,00€ 
 

Anlagennutzungsgebühren 

Jährlich: 
1.Pferd        150,00€ 
2.Pferd        120,00€ 
3.Pferd        90,00€ 
Die Pferde müssen dem gleichen Besitzer gehören. 
Halbjährlich: 
1.Pferd        90,00€ 
2.Pferd        70,00€ 
3.Pferd        50,00€ 
Die Pferde müssen dem gleichen Besitzer gehören. 
Monatlich: 
pro Pferd        25,00€ 
Tagesnutzung der Anlagen 
pro Pferd        5,00€ 
Bei Nutzung der Anlagen während der Vorhaltezeit beträgt die Nutzungsgebühr 10,00€ im 
Monat. 
Nutzungsgebühr Weide pro Saison:    25,00€ 
Kosten für Dünger und ähnliches wird auf die Privatnutzer umgelegt. 
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Preise Reitunterricht gültig ab 01.03.2011 
 

Gruppenunterricht mit max. 6 Reitern 1 Std./Woche 
 
Schulpferd 
 
Kinder und Jugendliche     10,00€ 
        10er Karte 95,00€ 
 
Geschwister       9,00€ 
        10er Karte 85,00€ 
 
Erwachsene       12,00€ 
        10er Karte 115,00€ 
 
Privatpferd 
 

Privatreiter Jugendliche     6,00€ 
        10er Karte 55,00€ 
 
Privatreiter Erwachsene     8,00€ 
        10er Karte 75,00€ 
 

Einzelunterricht 
 
Schulpferd       19,00€ 
 
Privatpferd       17,00€ 
 
Longenstunde (30 Minuten)    14,00€ 
        5er Karte 65,00€ 
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Ermäßigungen und Aktionen 
 
Gruppenunterricht mit max. 6 Reitern > 1 Std./Woche 
 
Schulpferd 
 
Kinder und Jugendliche: 1. Stunde    10,00€ 
jede weitere Schulstunde     7,50€ 
         10er Karte 80,00€ 
 
Geschwister:   1. Stunde   9,00€ 
jede weitere Schulstunde     7,50€ 
         10er Karte 80,00€ 
 
Erwachsene:   1. Stunde   12,00 Euro 
jede weitere Schulstunde     10,00 Euro 
         10er Karte 100,00€ 
 
Privatpferd 
 

Jugendliche    1. Stunde   6,00€ 
jede weitere Schulstunde     4,00€ 
         10er Karte 48,00€ 
 
Erwachsene    1. Stunde   8,00€ 
jede weite Stunde       6,00€ 
         10er Karte 65,00€ 

 
Die Ermäßigungskarten sind Häufigkeits- und personenbezogen. 
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Reitunterricht in den Ferien 
 
Schulpferd 
 
Kinder und Jugendliche     8,00€ 
        5er Karte  38,00€ 
 
Erwachsene       10,50€ 
        5er Karte  50,00€ 
 
Privatpferd 
 
Jugendliche       5,00€ 
        5er Karte  23,00€ 
 
Erwachsene       6,00€ 
        5er Karte  28,00€ 
 
Die Ermäßigungskarten sind personenbezogen und nur in den Ferien gültig. 
 
 

Reitbeteiligung auf Schulpferd am Wochenende / Feiertage ohne Unterricht 
 
        5,00€ 
        10er Karte  45,00€ 
 
(Zeiten und Personenkreis nach Maßgabe Reitlehrerin) 
 

Preise bei besonderen Angeboten (Kurse, Ausritte, Reiterspiele, 
Weihnachtsreiten etc.) sind dem Aushang zu entnehmen. 
 

 

 
 
 
 
 
 



H A L L E N B E L E G U N G
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

8:00

9:00

10:00 Schulstunde
Programm nach 

Aushang
Programm nach 

11:00
Aushang

12:00

13:00 Bahnpflege Bahnpflege Bahnpflege Bahnpflege Bahnpflege

14:00 Springzeit

15:00-
15:30 Longe Longe Longe Longe Longe Springzeit

16:00 Schulstunde Schulstunde Schulstunde Schulstunde Schulstunde Springzeit

16:45 Schulstunde
bis 17:30 Uhr

Schulstunde
bis 17:30 Uhr

Schulstunde
bis 17:30 Uhr

Schulstunde
bis 17:30 Uhr

Schulstunde
bis 17:30 Uhr

18:45 Springstunde* Schulstunde Schulstunde Förderstunde Schulstunde

19:30 Springstunde* bis
20:15 Uhr

Schulstunde bis
20:15 Uhr

Springstunde* bis
20:15 Uhr

Schulstunde bis
20:15 Uhr

Schulstunde bis
20:15 Uhr

22:00 S T A L L R U H E
* Die Springstunden sind auch für Schulpferdereiter möglich.
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